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Beschwerdeformular
Zu diesem Beschwerdeformular	
Dieses Beschwerdeformular ist ein rechtliches Dokument, das Auswirkungen auf ihre Rechte und Pflichten hat. Bitte folgen Sie der Anleitung im „Merkblatt zum Ausfüllen des Beschwerdeformulars”. Füllen Sie alle Felder aus, die sich auf Ihren Fall beziehen, und legen Sie sämtliche relevanten Unterlagen in Kopie vor.
Achtung: Wenn Ihre Beschwerde unvollständig ist, wird sie nicht angenommen (siehe Artikel 47 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs). Beachten Sie bitte insbesondere Artikel 47 Absatz 2 (a), der vorsieht, dass eine kurz gehaltene Darlegung des Sachverhalts, der geltend gemachten Verletzungen und der Einhaltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen in den dafür vorgesehenen Abschnitten des Beschwerdeformulars selbst angegeben werden MUSS. Das ausgefüllte Beschwerdeformular muss den Gerichtshof in die Lage versetzen, die Art und den Umfang der Beschwerde ohne Rückgriff auf andere Dokumente zu bestimmen.
Bitte beachten Sie, dass das Beschwerdeformular nur mit Acrobat Reader 9 oder höher (Download unter www.adobe.com) korrekt dargestellt wird.  Bitte speichern Sie eine Kopie des Formulars lokal auf Ihrer Festplatte ab, bevor Sie es mit Adobe Reader ausfüllen. Danach drucken Sie das Formular aus und schicken es per Post an den Gerichtshof.
Strichcode-Aufkleber
Falls Sie bereits Strichcode-Aufkleber vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhalten haben, kleben Sie bitte einen davon in dieses Feld.
Betreff Nr.
Wenn Ihnen zu dieser Beschwerde bereits eine Nummer vom Gerichtshof mitgeteilt wurde, geben Sie diese bitte hier an.
A. Der Beschwerdeführer
A. The applicant
A.1. Einzelperson
A.1. The applicant individual
Dieser Teil richtet sich ausschließlich an natürliche Personen. Wenn der Beschwerdeführer eine Organisation ist, füllen Sie nur Abschnitt A.2 aus.
1. Familienname
2. Vorname(n)
5. Staatsangehörigkeit
6. Anschrift
7. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
8. E-mail (falls vorhanden)
T
M 
M 
J 
J
J 
J 
T 
z. B. 31/12/1960 
3. Geburtsdatum
9. Geschlecht
männlich 
weiblich 
4. Geburtsort
A.2. Organisation
A.2. The applicant organisation
Dieser Teil ist nur dann auszufüllen, wenn der Beschwerdeführer eine Firma, Nichtregierungsorganisation, Vereinigung oder sonstige juristische Person ist. In diesem Fall füllen Sie auch Abschnitt D.1 aus.
10. Bezeichnung
11. Identifikationsnummer (falls vorhanden)
14. Eingetragene Anschrift
15. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
16. E-mail
T 
T
M 
M 
J 
J 
J 
J 
12. Tag der Registrierung oder Eintragung (falls vorhanden)
z. B. 27/09/2012 
13. Zweck/Aktivität
B. Staat(en), gegen den/die sich die Beschwerde richtet
B. State(s) against which the application is directed
17. Kreuzen Sie den/die Namen des Staates/der Staaten an, gegen den/die sich die Beschwerde richtet.
ALB - Albanien         
AND - Andorra 
ARM - Armenien
AUT - Österreich
AZE - Aserbaidschan
BEL - Belgien
BGR - Bulgarien
BIH - Bosnien und Herzegowina
CHE - Schweiz
CYP - Zypern
CZE - Tschechische Republik
DEU - Deutschland
DNK - Dänemark
ESP - Spanien
EST - Estland
FIN - Finnland
FRA - Frankreich
GBR - Vereinigtes Königreich
GEO - Georgien
GRC - Griechenland
HRV - Kroatien
HUN - Ungarn
IRL - Irland
ISL - Island
ITA - Italien
LIE - Liechtenstein
LTU - Litauen 
LUX - Luxemburg
LVA - Lettland
MCO - Monaco
MDA - Republik Moldau
MKD - „Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien”
MLT - Malta
MNE - Montenegro
NLD - Niederlande
NOR - Norwegen
POL - Polen
PRT - Portugal
ROU - Rumänien
RUS - Russische Föderation
SMR - San Marino
SRB - Serbien
SVK - Slowakische Republik 
SVN - Slowenien
SWE - Schweden
TUR - Türkei 
UKR - Ukraine
C. Bevollmächtigter des Beschwerdeführers (Einzelperson)
C. Representative of the individual applicant
Als Einzelperson müssen Sie sich im jetzigen Verfahrensstadium nicht vertreten lassen. Wenn Sie sich nicht vertreten lassen, gehen Sie zu Abschnitt E. Wird die Beschwerde für eine Einzelperson von einem nichtanwaltlichen Vertreter erhoben (z. B. Verwandter, Freund oder Betreuer), muss der Vertreter Abschnitt C.1 ausfüllen; wird die Beschwerde von einem Rechtsanwalt erhoben, muss dieser Abschnitt C.2 ausfüllen. In beiden Fällen ist Abschnitt C.3 auszufüllen.
C.1. Nicht rechtsanwaltlicher Vertreter
C.2. Non-lawyer
18. Eigenschaft/Beziehung/Funktion
19. Familienname
20. Vorname(n)
21. Staatsangehörigkeit
22. Anschrift
23. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
24. Fax
25. E-mail
C.2. Rechtsanwalt
C.2. Lawyer
26. Familienname
27. Vorname(n)
28. Staatsangehörigkeit
29. Anschrift
30. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
31. Fax
32. E-mail
C.3. Vollmacht
C.3. Authority
Der Beschwerdeführer muss seinen Vertreter durch seine Unterschrift im ersten der beiden nachfolgenden Felder ermächtigen, in seinem Namen zu handeln; der Bevollmächtigte muss mit seiner Unterschrift im zweiten Feld bestätigen, dass er die Vertretung übernimmt.
Hiermit bevollmächtige ich die oben genannte Person, mich in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
33. Unterschrift des Beschwerdeführers
34. Datum
T 
T
M 
M 
J 
J
J
J 
z. B. 27/09/2015 
Hiermit stimme ich zu, den Beschwerdeführer in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
35. Unterschrift des Bevollmächtigten
36. Datum
T
T
M 
M 
J
J 
J
J 
z. B. 27/09/2015
D. Bevollmächtigter des Beschwerdeführers (Organisation)
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Eine Organisation, die als Beschwerdeführer auftritt, muss vor dem Gerichtshof durch eine natürliche Person vertreten werden, die bevollmächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln (z. B. ein Geschäftsführer oder ein vertretungsbefugter Repräsentant). Die Angaben zu diesem Vertreter müssen in Abschnitt D.1 gemacht werden. Beauftragt dieser Vertreter einen Rechtsanwalt mit der Vertretung der Organisation, sind sowohl Abschnitt D.2 als auch Abschnitt D.3 auszufüllen.
D.1. Vertreter der Organisation
D.1. Organisation official
37. Eigenschaft/Beziehung/Funktion (bitte Nachweis vorlegen)
38. Familienname
39. Vorname(n)
40. Staatsangehörigkeit
41. Anschrift
42. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
43. Fax
44. E-mail
D.2. Rechtsanwalt
D.2. Lawyer
45. Familienname
46. Vorname(n)
47. Staatsangehörigkeit
48. Anschrift
49. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
50. Fax
51. E-mail
D.3. Vollmacht
D.3. Authority
Der Vertreter der Organisation muss den sie vertretenden Rechtsanwalt durch seine Unterschrift im ersten der beiden nachfolgenden Felder ermächtigen, in seinem Namen zu handeln; der Rechtsanwalt muss mit seiner Unterschrift im zweiten Feld bestätigen, dass er die Vertretung übernimmt.
Hiermit bevollmächtige ich die in Abschnitt D.2 genannte Person, die Organisation in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
52. Unterschrift des Vertreters der Organisation
53. Datum
T
T
M 
M 
J 
J
J
J 
z. B.  27/09/2015 
Hiermit stimme ich zu, die Organisation in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
54. Unterschrift des Rechtsanwalts
55. Datum
T
T 
M 
M 
J 
J
J
J
z. B.  27/09/2015
.\images\Lines_v_2\34_Lines_34.png
Beschwerdegegenstand
Subject matter of the application
Sämtliche Angaben zum Sachverhalt, zu den Beschwerdepunkten und zur Frage der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs sowie der Einhaltung der Sechs-Monats-Frist nach Artikel 35 Absatz 1 der Konvention müssen in diesem Teil des Beschwerdeformulars dargelegt werden (Abschnitt E, F und G). Es ist nicht möglich, diese Abschnitte leer zu lassen oder lediglich auf beigefügte Blätter zu verweisen. Siehe dazu Artikel 47 Absatz 2 der Verfahrensordnung und die Praktische Anordnung zur Einleitung des Verfahrens (nur in Englisch und Französisch verfügbar) sowie das „Merkblatt zum Ausfüllen des Beschwerdeformulars”.
E. Darlegung des Sachverhalts 
E. Statement of the facts
 56.
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Darlegung des Sachverhalts (Fortsetzung)
Statement of the facts (continued)
 57.
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Darlegung des Sachverhalts (Fortsetzung)
 58.
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F. Angabe der geltend gemachten Verletzung(en) der Konvention und/oder Protokolle und Begründung der Beschwerde
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 59. Geltend gemachter Artikel
Erläuterung
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Angabe der geltend gemachten Verletzung(en) der Konvention und/oder Protokolle und Begründung der Beschwerde (Fortsetzung)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 60. Geltend gemachter Artikel
Erläuterung
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G. Einhaltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Bestätigen Sie für jeden Beschwerdepunkt, dass Sie die im betroffenen Land verfügbaren Rechtsbehelfe einschließlich aller Rechtsmittel eingelegt haben, und geben Sie zum Nachweis der Einhaltung der Sechs-Monats-Frist auch das Datum an, an dem die letzte innerstaatliche Entscheidung erging und Ihnen zugestellt wurde.
61. Beschwerdepunkt
Angabe der eingelegten Rechtsmittel und Datum der letzten Entscheidung
62. Gibt es oder gab es einen Rechtsbehelf, der nicht eingelegt wurde?
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Ja
Nein
63. Wenn ja, welcher Rechtsbehelf wurde nicht eingelegt? Warum?
H. Angaben zu anderen internationalen Instanzen (sofern angerufen)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
64. Haben Sie einen dieser Beschwerdepunkte einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Schlichtungsorgan vorgelegt?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Ja
Nein
65. Wenn ja, fassen Sie das Verfahren kurz und präzise zusammen (vorgetragene Beschwerdepunkte, Name der internationalen Instanz und Datum und Art der ergangenen Entscheidungen).
66. Haben Sie (der Beschwerdeführer) derzeit oder hatten Sie in der Vergangenheit andere Beschwerden vor dem Gerichtshof anhängig?
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Ja
Nein
67. Wenn ja, geben Sie im nachfolgenden Feld bitte die Beschwerdenummer(n) an.
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I. Liste der beigefügten Unterlagen
I. List of accompanying documents
Sie sollten vollständige und lesbare Kopien sämtlicher Unterlagen beifügen. Unterlagen werden nicht an Sie zurückgeschickt. Es liegt daher in Ihrem eigenen Interesse, Kopien und keine Originale einzureichen. Sie MÜSSEN:
- Unterlagen nach Datum und Art des Verfahrens sortieren; - alle Seiten fortlaufend nummerieren; und - Unterlagen NICHT heften, klammern oder kleben. 
68. Bitte führen Sie hier Ihre Unterlagen in chronologischer Reihenfolge mit knapper und präziser Beschreibung auf. Geben Sie für jedes Dokument die Seitennummer an, auf der es sich befindet.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.  S. S.
Sonstige Anmerkungen
Any other comments
Haben Sie weitere Anmerkungen zu Ihrer Beschwerde?
69. Anmerkungen
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Erklärung und Unterschrift
Declaration and signature
Ich erkläre nach bestem Wissen und Gewissen, dass die von mir im vorliegenden Beschwerdeformular gemachten Angaben richtig sind.
70. Datum
T 
M 
M 
J 
J
J
J 
T 
z. B. 27/09/2015
Der/die Beschwerdeführer oder der/die Bevollmächtigte(n) müssen in diesem Feld unterschreiben.
71. Unterschrift(en)           Beschwerdeführer            Bevollmächtigte(r)	– bitte Zutreffendes ankreuzen
Bestätigung der Kontaktperson
Confirmation of correspondent
Bei mehreren Beschwerdeführern oder Bevollmächtigten geben Sie bitte Name und Anschrift derjenigen Person an, mit der der Schriftwechsel des Gerichtshofs erfolgen soll. Wenn der Beschwerdeführer vertreten wird, erfolgt der Schriftwechsel des Gerichtshofs nur mit diesem Vertreter (Rechtsanwalt oder nicht anwaltlicher Vertreter).
72. Name und Anschrift              des Beschwerdeführers            des Bevollmächtigten – bitte Zutreffendes ankreuzen
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Unterschreiben Sie das vollständig ausgefüllte Beschwerdeformular und senden Sie es an:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
M
No
No_2
No_3
GER - 2016/1||xxx|xxx|2001-01-01|xxx|xxx|xxx|xxx|xxx|M|||||||2048.00000000|||||||||||||||||||||||||||||
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	4. Applicant place of birth: xxx
	5. Applicant nationality: xxx
	6. Applicant address: xxx
	7. Applicant telephone (including international dialling code: xxx
	8. Applicant Email (if any): xxx
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	18. Non Lawyer Capacity / relationship / function: 
	19. Non-lawyer surname: 
	20. Non-lawyer first name(s): 
	21. Non-lawyer nationality: 
	22. Non-lawyer address: 
	23. Non-lawyer telephone (including international dialling code): 
	24. Non-lawyer fax: 
	25. Non-lawyer Email: 
	26. Lawyer surname: 
	27. Lawyer first name(s): 
	28. Lawyer nationality: 
	29. Lawyer address: 
	30. Lawyer telephone (including international dialling code): 
	31. Lawyer fax: 
	32. Lawyer Email: 
	34. Dates signed by applicant : 
	36. Date signed by representative: 
	37. Organisation Official Capacity / relationship / function: 
	38. Organisation Official surname: 
	39. Organisation Official first name(s: 
	40. Organisation Official nationality: 
	41. Organisation Official address: 
	42. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	43. Organisation Official fax: 
	44. Organisation Official Email: 
	45. Organisation Official surname: 
	46. Organisation Official first name(s): 
	47. Organisation Official nationality: 
	48. Organisation Official address: 
	49. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	50. Organisation Official fax: 
	51. Organisation Official Email: 
	55. Date signed by organisation lawyer: 
	56. Statement of the facts: Abkürzungen, die hier und im Formular benutzt sind: KV: Kindesvater xxx; KM Kindesmutter xxx; AG: Amtsgericht Friedberg; OLG: Oberlandesgericht Frankfurt a. M.; Kind: xxx; Vierzehntageumgang: Alle 14 Tage ein Wochenende, über das Jahr genau festgelegt.Anlagenseiten: (67) Seite 67ff in den Anlagen. Der KV weist auf die bevorstehende Veröffentlichung aller Verfahren hin.Im Jahr 2005 wurde das Kind der seit 2002 in Beziehung stehenden Eltern geboren. Das Sorgerecht vereinbarten sie mit Erklärung von Geburt an. In 2008 haben sie sich getrennt, danach beharrte die KM immer auf dem Vierzehntageumgang, der KV wollte auf ein Wechselmodell hinwirken. Die KM hat aus zwei verschiedenen Beziehungen zwei Söhne. Der KV hat nach dem Tod seiner Ehefrau in 2003 seinen Sohn (derzeit 11 Jahre alt)  und seine Tochter (derzeit 15 Jahre alt) allein erzogen, beide haben eine akademische Ausbildung abgeschlossen und haben schon Kinder. Anfang 2009 hat die KM die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf sich beantragt. (1), dort stand: „KV hat nie mit uns zusammen gewohnt“ das stimmte so nicht, nur war der KV nicht täglich bei der KM. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht gründete die KM allein mit Umgangswünschen und einer höheren Unterhaltszahlung. In der öffentlichen Sitzung des AG hat der Richter den beiläufigen Wunsch der KM aufgenommen, mit den Worten: „Ferner beantragt sie, ihr die Entscheidung über die Taufe des Kindes zu übertragen.“ Hier wurde der Grundstein für ein andauerndes Religionsthema geschaffen. Mit dem Beschluss hat der Richter das Verfahren Aufenthaltsbestimmungsrecht und Taufe ruhen lassen.Weil das Kind 2011 in die Schule wechselte, wurde der vorherige Umgangsvergleich obsolet, dabei entstanden andere Probleme, ein neuer, nicht funktionierender Umgangsvergleich als einstweilige Anordnung folgte 2012.Danach beantragte die KM in 2012 das ganze Sorgerecht, wobei das ruhende Sorgerechtsverfahren aus 2009 mit alten Argumenten (Taufe und Religionsunterricht)  fortgesetzt wurde. Das AG hat 2012 mit Richter Kolk darauf hin einen Beweisbeschluss erlassen, und zur Begutachtung der Erziehungseignung beider Elternteile und Religion eine Kinderpsychologin als Sachverständige um Rat beauftragt. (3) Hiermit wurde der Gutachterin und später dem AG die Möglichkeit gegeben, die Religion der KM in den Vordergund zu heben, statt das offene Bildungsziel eines Kindes zu berücksichtigen.Mit Bezug auf ihre Psychose der KM legte diese dem AG ein Attest der von ihr beauftragten neuen Psychiaterin Hagenhoff vor (5), die darin bestätigte, dass bei ihr eine schizoaffektiven Störung festgestellt worden war mit einem letzten stationären Aufenthalt im Jahre 1993. Frau Hagenhoff kam dabei nach einer ambulanten Vorstellung der KM am 10.10.12 zu dem Ergebnis, dass zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf eine „akut behandlungsbedürftige Erkrankung“ vorliegen würde. Das Gutachten war Anfang 2013 fertig. (6)1. Die Gutachterin Kurz-Kümmerle erachtete die Erziehungsfähigkeit und -eignung beider Elternteile für gegeben (11unten), stellte aber bei der KM mangelnde Bindungstoleranz (11) fest und beim KV für Bildung und das Verfahren Unwesentliches dar, so also ob daraus ein Gleichgewicht entstehen würde. Eingeschränkt sei die Erziehungsfähigkeit der KM in dem Punkt, dass sie aufgrund ihrer Konflikte und Schwierigkeiten mit dem Kindesvater dem Kind kein neutrales oder positives Vaterbild vermitteln kann und mit zu verantworten hat, dass immer wieder Konflikte bzgl. der Umgangsregelung und auch sorgerechtsrelevanten Fragen auftreten. (8 Mitte). 2. Mit Bezug auf die Psychose der KM und den vorliegenden Attest ihrer behandelnden Psychiaterin (5) hat die Gutachterin diesen falsch uminterpretiert in: „Aufgrund der günstigen psychiatrischen Prognose gibt es bei der KM keine Anhaltspunkte für einen neuen Krankheitsschub“ (6 unten).3. Notwendig für das Kindeswohl seien die Teilnahme am Religionsunterricht unddie Taufe nicht, auch wenn das Kind sich dadurch ausgegrenzt und benachteiligt fühle. (9 Zeile 4) Am wichtigsten für das Kind sei jedoch die Beendigung des Elternkonflikts. (9 Zeile 11)
	57. Statement of the facts: Mit Antrag vom 28.3.13 (13) rügte der KV das Gutachten als ungeeignet und parteiisch und beantragte beim AG die Hinzuziehung eines anderen Sachverständigen, den er auch namentlich benannte und als Zweit- bzw. Gegengutachter vorschlug. Das AG beschied diesen Befangenheitsantrag nicht, sondern forderte eine ergänzende Stellungnahme bei derselben Gutachterin an. 27.9.13 (25) RV1. In der ergänzenden Stellungnahme vom 4.12.13 betonte die Sachverständige, "dass die KM eine sehr problematische, negative emotionale Beziehung zum KV gegenüber hat“ (31 letzter Absatz), die sie dann als Elternkonflikt zwischen den Eltern verallgemeinerte. Zur Religion führte sie aus: „Für das Kindeswohl ist es nicht notwendig, dass sie am Religionsunterricht teilnimmt und getauft wird.“ (32 unten). Zur Frage der Ausgrenzung des Kindes wegen Nicht-Teilnahme am Religionsunterricht schrieb sie,„dass es dann Aufgabe der Mutter sei, dies mit dem Kind zu bearbeiten“ (35 Abs. 2 Mitte). Dass es dem Kind bei der KM so gut geht wie immer wieder im Verfahren von der Verfahrensbeiständin Harth-Umsonst behauptet widerspricht die Gutachterin mit dem Satz: „dass das Kind eine Therapie benötige, um die schwierige Situation auszuhalten... konstruktiver Vorschlag...“ (34 unten)Fast zehn Monate nach der Gutachtenergänzung folgte eine Verhandlung am 11.9.14 vor dem AG (41). RV2 Dabei wurde die ablehnende Haltung der KM zu seiner Person, zum Umgang und zur Mediation deutlich. Darauf hin wies das AG den KV darauf hin, dass es eine Mediation der KM zwar anordnen, aber nicht zwangsweise durchsetzen könne. (42 Abs.1)Auf die Ausführungen des KV, nach denen er den Umgang wolle, wies das AG darauf hin, dass das Ergebnis eines Umgangsverfahrens im Beschlusswege nur sein kann, dass festgelegte Umgangszeiten existieren (42 Abs 4).Das AG mit Richter Kolk berücksichtigte die Elternautonomie in Sachen Weltanschauungsunterricht und Einführungsritualen (Taufe) nicht, sondern sondern hatte fast nur das Kindeswohl im Blick. Der entsprechende Teil der Sorge hätte sie auf den KV übertragen müssen, weil er die Haltung vertritt, nach der ein Kind nicht in ein System von Religion oder Politik hineingedrängt werden soll. In dieser Verhandlung gab der KV seine Unterschrift für den Ethikunterricht, nachdem ihm das entsprechende Formular vorgelegt wurde. (42 unten) Die KM, die eine Mediation verweigert hatte, erklärte sich nunmehr zu einer Mediation bereit, allerdings nur unter der Bedingung, dass der KV der Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zustimmen würde (43 oben). Diesen Vorschlag hat der KV als unsachlich abgelehnt. In der darauf folgenden Stellungnahme des KV vom mit Fax an das AG vom 13.10.14. (45) wies der KV erneut auf das Unberücksichtigte eingehend hin. Zwei Tage später, am 15.10.14 versendete das AG den Beschluss mit der Religionsübertragung auf die KM, datiert auf 8.10.14 (52). (RV3) In dem Beschluss mitsamt Begründung wurde die Stellungnahme des KV vom 13.10.14 nicht berücksichtigt, obwohl das noch vor der Versendung möglich war, der Ethikunterricht nicht erwähnt, der „Religionsunterricht ... angezeigt“ 57 Abs. 2, so als würde der Staat Religion entschieden favorisieren, der Kindeswunsch stand über der Bildungsautonomie der Eltern. Die Haltung des KV wurde sogar ins Lächerliche gezogen, mit Blick auf den vorherigen Satz „das Wertesystem evangelische Religion“ indem geschrieben wurde, „der KV für sich in Anspruch nimmt, ein diesbezügliches Wertesystem nicht zu haben.“ (57 kurz unter Mitte der Seite) Weiter wurde der KV nochmals abgewertet mit der Bemerkung, „das AG erachtet diese Argumentation des KV als lediglich vordergründig.“ S58 oben. Am 30.10.14 stellte der KV Antrag auf Tatbestandsberichtigung nach § 320 ZPO (61), und rügte dabei (RV4), dass die Sachverhaltsdarstellung in dem Beschluss vom 8.10.14 fehlerhaft war, unter anderem a) weil dort stand: „Das Kind lebt seit der Geburt in der Obhut der Kindesmutter. Die Eltern haben zu keinem Zeitpunkt zusammengelebt. Die Trennung erfolgte 2008.“ 54 oben, was nicht logisch ist und das erste nicht stimmt. b) weil die widersprüchliche Darstellung „... die Taufe des Kindes zum anderen ohnehin längst vollzogen wurde“ (58 Mitte) und „die Nichtvomahme der Taufe ist nach den Ausführungen der Sachverständigen auch nicht dem Kindeswohl abträglich.“ Eine Taufe war zu dem Zeitpunkt nicht erfolgt.a) und b) sind untaugliche Entscheidungsgründe, die sich zu Ungunsten des KV auswirkten. Den Antrag auf Tatbestandsberichtigung wies das AG am 25.11.14 aus formellen Gründen zurück (80). Am 29.12.2014 stellte der KV Antrag, die Akten aller Verfahren (Umgang, Verfahren einstw. Anordnung) zu berücksichtigen. (83) weil darin wichtige übergangene Sachverhalte standen. Anfang Februar 2015 bekam der KV die Information, dass ein Wechsel des Kindes ins Gymnasium ansteht, der KV versuchte, die Lösung mit der KM zu finden (121), diese weigerte sich. Darauf bat der KV die Schulleitung um Einsicht in die Schülerakte. (123) am 16.2., der Termin wurde von der Schule abgesagt (124). Den Antrag der KM sah der KV erstmals am 18.2.15. Die Zu-spät-Information durch die KM und die Schule verursachte die Eilbedürftigkeit, es ging ihr nur um eine Bestätigung ihrer Wahl. Am 23.2. ging das Formular der KM bei der Schule ein (125), und des KV am 26.2. (129), beide haben die Frist eingehalten. Weil die KM nicht bereit war, mit dem KV zu reden, reichte sie den Antrag beim OLG am 26.2.15 ein (118 unten), um die Schulbestimmung allein zu bekommen. RV5 Am 12.11.14 legte der KV Beschwerde gegen den Beschluss des AG FB vom 8.10.14 ein. (78) (RV6), dessen Begründung er am 1.1.15 und dem OLG vorlegte. (86). und zudem die beantragte, ihm die Sorge zu übertragen (3.3.15) (89)
	58. Statement of the facts: Mit Beschluss des OLG am 2.4.15 (116) mit den Richtern Reitzmann, Richterinnen Dr. Kriewald und Kummer-Sicks , wurde der KV zeitlos aus der Mitbestimmung in Schulsachen ausgeschlossen. Das vorliegende zeitlich drängende Problem wurde verusacht, weil der KV zu spät von der KM und der Schule informiert wurde. Zudem weigerte sich die KM zu jedem Gespräch und Mediation. Im parallel laufenden OLG-Sorgerechtsverfahren kam es am 11.6.15 zur Hauptverhandlung mit Anhörung (132). In dieser legte die Einzelrichterin Kummer-Sicks eine nur unverbindliche Mediation nahe, vom KV befürwortet, von der KM vehement abgelehnt, so dass eine gütliche Einigung unmöglich war. Zu dieser Berufungsverhandlung hat der KV seine Stellungnahme abgegeben. (126)Bis zum Beschluss des OLG mit Richterin Kummer-Sicks vom 12.1.16 vergingen mehr als 6 Monate. Dieser war als Beschlussentwurf anzusehen. (153) Mit diesem wurden dem KV alle Elternrechte entzogen, mit Übergabe der Allein-Personensorge an die KM. Die Revision zum BGH wurde dabei nicht zugelassen. Dieser Beschluss, der dem RA des KV im Januar 2016 zugestellt worden war, enthielt kein Dienstsiegel und keine Unterschrift der Urkundsbeamtin (164), deswegen wird er hier im Einklang mit der BGH-Rechtsprechung als Beschlussentwurf bezeichnet. Am 16.2.16 beantragte der KV die Fristverlängerung der Gehörsrüge und reichte sie ein. (165) In der Folge beschwerte er sich später wegen der allzu kurzen Frist von 14 Tagen vor dem Verfassungsgericht als Gesetzesbeschwerde.U.a. rügte der KV, dass eine - von der der Richterin Kummer-Sicks abweichende OLG Entscheidung zu einem gleichgearteten Fall von dem OLG Brandenburg, die zur Vorlage beim BGH hätte führen müssen. Am 11.3.16 wies das OLG die Anträge des KV mitsamt Gehörsrüge mit Begründung aus Fristgründen ab. RV7 (183) Erst am 5.4.16 wurde die Zustellung dieses Beschlusses an den RA des KV im Briefkasten des RA belegt, (186), nur behauptet der RA, diesen nicht bekommen zu haben. Den Beschluss vom 11.3.16 hat der KV erst Anfang November im OLG gesehen, siehe unten. Am 20.4.16 sendete das OLG alle vier Ordner des Verfahrens zurück an das AG. (198) Weil der KV keine Information vom Schreiben des OLG vom 11.3.16 hatte, schrieb er am 23.5.16 KM neue Anträge zum Sorgerecht und Umgang (189), auch mit Blick darauf, dass die im Gerichtstermin des Vorjahres (11.6.2015) erhoffte Empfehlung an die Kindesmutter, den Umgang des K mit dem KV zu fördern, missachtete, diese sich erst recht gegen diesen sträubte, und dieser weiter ausfiel, beantragte der KV mit diesem Schreiben, das Verfahren fortzusetzen. Das Schreiben des KV vom 23.5.16 und die darin vorkommenden Anträge berücksichtigte das OLG nicht. Am 22.8.16 erinnerte der KV das OLG daran, dass das Verfahren nicht beendet ist. (199), obwohl er dort sein Schreiben vom 23.5.16 nicht zitierte. Der KV wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass die Gehörsrüge abgewiesen wurde. Er verlangte Akteneinsicht über seinen RA am 2.9.16, (201), Schreiben am 18.10. im OLG eingegangen. Darauf hin kamen die Akten vom AG zurück zum OLG, so dass der KV erst Ende Oktober Einsicht in die Gerichtsakte nehmen konnte, zu dem Zeitpunkt sah er erst, dass die Rüge abgewiesen war. Dabei stellte er gleichzeitig im OLG fest, dass der Beschluss in der Akte weder unterschrieben noch mit Siegel beglaubigt war, und somit nicht in korrekter Form zugestellt war, sondern im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH nur als Entwurf anzusehen war. Deswegen beantragte der KV am 7.11.16 die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (202). Am 16.11.16 (204) ging die Richterin nur auf einen einzigen Einwand ein und bat um Stellungnahme, ob der Antrag vom 7.11.16 aufrecht erhalten wird. Dies verlangte der KV am 23.11.16 mit umfassenderer Begründung, nach der der Beschluss des OLG vom 14.1.16 (207) aufzuheben war. Am 17.1.17 OLG stellte das OLG den Beschluss vom 12.1.16, mit Ausfertigungsvermerk vom 4.1.17 (218) zu, womit der Beschluss erst ab dem Tag als zugestellt angesehen werden konnte - ab hier konnte die Gehörsrüge eingelegt werden. Damit gab das OLG mit Richterin Kummer-Sicks seinen Fehler zumindest implizit zu, dass die Zustellung 2016 nicht erfolgt war und die Gehörsrügefrist erneut anlaufen konnte. Das OLG berücksichtigte jedoch weiter nicht den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (219) und (205). Der KV legte die Gehörsrüge am 19.1.17 fristgerecht ein (219). (RV9) In dieser wies er auf die EG Resolution 2079 vom 2.10.15 hin, zum Nachweis des Verstoßes gegen die paritätische Elternbehandlung , die dem OLG schon zur Zeit des Beschlussentwurfs vom 12.1.16 hätte bekannt sein müssen. Diese fristgerecht eingelegte zweite Gehörsrüge (RV10) wies das OLG am 20.2.17 als unstatthaft ab (238) mit der Begründung, dass die Notfrist der 1. Rüge (!) trotz zugegebenermaßen fehlerhafter Zustellung des Beschluss-Entwurfs vom 12.1.16 ohne Beglaubigung und Unterschrift in Lauf gesetzt worden sei, weil die Kenntnisnahme eines Entwurfs genügt hätte. Dies ist gemäß Rechtsauffassung nicht der Fall wie in den Anlagen und Schreiben des KV (202 u. 205) genau dargelegt. Die Abweisung der zweiten Gehörsrüge war demnach der letzte OLG-Gerichtszug. Der KV reichte am 21.3 17 KV Verfassungsbeschwerde ein (RV11). (241), gegen Beschlüsse und das Gesetz der allzu kurzen Gehörsrügefrist ein. Diese wurde mit Entscheidung vom 20.7.17 nicht zur Entscheidung angenommen (252), von einer Begründung wurde abgesehen, die Entscheidung war unanfechtbar.
	59. Article invoked: Art.6.1         (RV1) Art. 6.1. RV2 (und unten RV7)Art.8, Art.2, Art. 6 und Art.14(RV3)Art. 6        (RV5)Art.8, Art.2 und Art.14, ferner Artikel 6    (RV5)Art. 8.2Art. 14Art.8, Art.2 ferner Artikel 6 und Artikel 14 (RV6)Art. 8.2Artikel 14
	59. Explanation: Befangenheitsantrag nicht angenommen: Der KV hat die Gutachterin als ungeeignet und befangen abgelehnt, weil sie methodisch unkorrekt vorging und nicht schlüssige Feststellungen getroffen hat. Das AG (S 25) lehnte den Befangenheitsantrag am 27.9.2013 ab, beauftragte keinen Zweitgutachter, sondern nur eine ergänzende Stellungnahme derselben Gutachterin.Neun Monate Untätigkeit: Dies war keine angemessene Frist zwischen Fertigstellung der Gutachtenergänzung am 4.12.13 (40) bis zur nichtöffentlichen Sitzung am 11.9.2014 (41). Auch an anderen Stellen des Verfahrens gab es Verzögerungen, das gesamte Verfahren dauerte zu lange.Der Beschluss des AG vom 8.10.14 (52) Rausdrängung des KV aus der Bildung mit Bezug auf die Weltanschauung, Alleinrecht an die KM Vorzug des Religionsunterrichts vor dem Ethikunterricht: Dem Kind eine einseitige Erziehung zuteil. Es gab keine Ausnahmen des Art. 8.2., die es erlaubt hätten, die Eltern unterschiedlich zu behandeln. Zudem enthält sie teils unrichtige Gegenüberstellungen, und ist von da her ein Verstoß gegen §6, auf (54 oben) falsch war: 1. die Eltern hätten nie zusammengelebt, 2. die Entscheidung über die Taufe zwischen den Eltern sei offen und dass sie schon vollzogen sei. (55 Abs.3) Mediation wurde ausgeschlossen. Die Bereitschaft der zur Mediation von der „Religionsfrage“ abhängig zu machen, bewies, dass die beharrliche Weigerung zur Mediation durch die KM allein obstruktiv zu erklären war. Zudem wurde die von der Gutachterin wegen der psychischen Erkrankung der KM notwendig erachtete Einbindung der KM in ein Helfersystem (6 unten) nicht einmal der Erwähnung für wert befunden, geschweige denn vom Gericht empfohlen oder angeordnet.Anträge des KV vom 30.10.14 u.a. zur Tatbestandsberichtigung wurden am 25.11.2014 zurückgewiesen, Fehler in den Begründungen des Beschlusses vom 8.10.2014 wurden vom AG nicht eingesehen, vier Anträge des KV (61) wurden allesamt am 25.11.14 (80) zurückgewiesen, teils aus formellen Gründen, teils mit der Bemerkung, es handle sich hierbei nicht um offenbare Unrichtigkeiten, ohne diese zu diskutieren. Derartige Sätze sind  Universalargumente und können deswegen nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich bei den o.g. Passagen auch um wesentliche Feststellungen, weil ohne Berichtigung - der fälschliche Eindruck aufrechterhalten wurde, der KV hätte bis zur Trennung der Parteien im Jahre 2008 mit der Erziehung des Kindes nichts zu tun gehabt. Wenn die Behörde sich mit den Anträgen des KV befasst hätte, hätte der Beschluss zu Gunsten des KV ausfallen müssen.Rausdrängung des KV aus der Bildung, Übergabe aller Schulbelange an die KM: Der Beschluss des OLG vom 2.4.15 (116) verletzt Art. 8.2, mit Bezug auf weiterführende Schulen einschließlich notwendiger Angaben, z.B. Sprachen usw. Die Elternrechte, des KV wurden missachtet, ohne Grund wie von Art. 8.2 gefordert, auch wegen Art.2 des Zusatzprotokolls, dort dem Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder wird der KV für alle Zeit mit diesem Beschluss ausgeschlossen, was zudem gegen Art.14 verstößt. Schule und Gericht konnten die gemeinsamen Entscheidungen auf den Formularen der KM (126-131) sehen, die so unterschiedlich nicht waren, und später hätten geklärt werden können. Allgemein der Ausschluss eines der Eltern unverhälnismäßig. Bemerkenswert ist, dass die einstweilige Anordnung im Beschluss begründet wird (120 Mitte), im Tenor jedoch die unbefristete Wegnahme des Rechts steht.Übertragung der Personensorge mit dem Beschluss des OLG vom 12.1.16 (153), beglaubigt am 4.1.2017 (218), danach zugestellt. Damit wurde der KV unbefristet aus der Elternschaft ausgeschlossen. Es war dafür kein Ausnahmegrund vorhanden wie von Art. 8.2 gefordert. Insbesondere in Kombination mit Art.2 des Zusatzprotokolls, dort dem Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder. Der Beschluss verletzt den Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs in Elternrechte. Die grundsätzliche Erziehungskompetenz des KV wurde im Gutachten (10) „nicht wesentlich besser“ gesehen, also doch ein wenig besser. Der gemeinsamen Sorge wurde die gebührende Würdigung nicht zugemessen (158 oben). Die Diskriminierung geschieht wegen eines beim KV nicht vorliegenden sonstigen Status Art. 14. Diesen Negativ-Status hat der KV gerade durch die Verkettung vieler Negativelemente für den KV mit Positivelementen 
	60. Article invoked: Artikel 8 schützt auch den Umgang zwischen Eltern und Kind, dieser wurde trotz Erfordernis nicht beschieden. Art. 6       (RV7)Art. 6       (RV8)Art. 6      (RV9)Art. 6       (RV10)Art. 6 und Art. 8                (RV 11)
	60. Explanation: die KM, zudem indem das hoch ragende Wort Kindeswohl als Universalargument über allem stand.Bildung: Von der Elternautonomie mit Bezug auf die Bildung allgemein wurde nicht im geringsten gesprochen. Statt dessen wurden Diskussionen geführt, die vom Wichtigen wegführten. Die Schulbestimmung des RV5 wurde hiermit verfestigt. Der KV trat für wertneutralen Ethikunterricht ein, dieser wurde nicht wie im AG-Beschluss explizit verhindert, hier wurde er erneut verworfen, immer nur Religion wurde in den Begründungen als Wert dargestellt, so als ob der KV keine Wertvorstellungen hätte. Umgang: Mit dem Beschluss wurde die KM auch mit Bezug auch den Umgang gestärkt und tat absolut nichts, um den Umgang zu gewährleisten, was der Richterin vorhersehbar hätte sein müssen, mit Blick auf die übliche Umgangsvereitlung (z.B. 221) Beim letzten  einstweiligen Umgangsverfahren wurde dem KV versichert, dass der Umgang auch im Hauptverfahren geregelt würde. Gerade der Hass der KM bleibt bestehen und ist der Grund dafür, dass das Kind keinen Umgang mit dem KV haben kann, und weil die KM immer wieder Bedingungen stellt.Ständiger falscher Vortrag, dass Streit „zwischen“ den Eltern vorliegen würde, und Mediation unmöglich sei, in der Begründung Diesen hatte der KV gering zu halten versucht, da er salomonisch auf sein Umgangsrecht verzichtete, um das Kind zu schützen. Die schwierige Lage des Kindes zeigt die Gutachterin (34): „Der letzte Vorschlag des Kindesvaters, dass das Kind eine Therapie benötige, um die schwierige Situation auszuhalten, kann als konstruktiver Vorschlag aufgegriffen werden.“ Dass die KM dagegen die mehrfach empfohlene Mediation beharrlich verweigert hatte, hätte die Richterin anerkennen müssen als beachtlichen charakterlichen Erziehungsmangel der KM, welcher der „fehlenden Bindungstoleranz“ im Gutachten korrespondiert. Die Ursache für den fortdauernden Elternkonflikt lag in der Person der KM, die sich gegen eine Mediation widersetzte, mit der unschlüssigen Behauptung „das bringe ja doch nichts“. Dies wurde hingenommen. Das OLG hat die kindschädigenden Momente, die von der KM ausgehen, unberücksichtigt gelassen bzw. sie zu Gunsten der KM umgekehrt, an denen der Gerichtsbeschluss nicht geändert hat: der Loyalitätskonflikt, vor dem das Kind auch jetzt noch steht, der Hass auf den KV „sehr problematische, negative emotionale Beziehung zum KV“ dargelegt und nachgewiesen (S 31 unten)), der unbewusst bei der KM genährt wird, und das dieses Problem mit auf spätere Partner übertragen kann (siehe Übertragung in der Tiefenpsychologie). Das Verhalten der KM hätte dem OLG klarmachen müssen, dass die Ursache für den fortdauernden Elternkonflikts bei der KM lag, manifestiert mit ihrer Verweigerung der Mediation und ihn dort angehen müssen, also an seiner Ursache. Lange Verfahrensdauer: Den zwischen der Verhandlung am 11.6.15 und der Absetzung des Beschlusses am 14.1.16 liegende Zeitraum vom mehr als einem halben Jahr rügt der KV als unangemessen lange Verfahrensdauer. (164)Gehörsrügen: zu kurze gesetzliche Frist: Hier geht die Beschwer darauf, dass die erste Antrags- und Gehörsrügenzurückweisung wegen Fristverletzung zurückgewiesen wurde. Diese Frist der Rüge inkl. Begründung usw. beträgt nur 14 Tage, die unmöglich einzuhalten ist. Professor Dr. Volker Rieble und Stephan Vielmeier, München http://www.zaar.uni-muenchen.de/pub/vr2011-01.pdf zeigen auf die entsprechende Problemlage mit Bezug auf Unklarheit und damit auf ein faires Verfahren.Erste Antrags- und Gehörsrügenzurückweisung: Entgegen der Auffassung der Richterin konnte die fehlerhafte Zustellung des Beschlusses die Notfrist für die Rüge nicht in Lauf setzen. Abweisung Zweite Gehörsrüge: Der KV verweist hier auf seine Ausführungen in seiner Gehörsrüge S 219. Hätte die Richterin die Resolution 2079, die ihr hätte bekannt sein müssen, berücksichtigt, dann hätte ihre Entscheidung bez. der Personensorge anders ausfallen müssen.Verfassungsgericht-Abweisung: Das Verfassungsgericht hätte auf die Beschwerdeschrift eingehen müssen und angemessen bescheiden müssen. Mit der einfachen Abweisung wurden die Rechte des KV und des Kindes ganz einfach übergangen.
	61. Complaint: Befangenheit und Ungeeignetheit der SachverständigenFehlerhafte Sachverhaltsdarstellungen im Beschluss des AG vom 8.10.14Unrechtmäßige Übertragung des ReligionsbestimmungsrechtsAG vom 8.10.14Unrechtmäßiger Entzug der Schulbestimmung zu Lasten des KV (OLG 2.4.15)Unrechtmäßiger Entzug der gesamten Personensorge zu Lasten des KV (OLG 12.1.16)(Beschluss-Entwurf)Nicht korrekte Zustellung bzw. Zustellung nur eines Entwurfs eines Beschlusses, der weder Unterschrift noch Siegel enthieltUnrechtmäßiger Entzug der gesamten Personensorge zu Lasten des KV (OLG 17.1.17)Verfassungswidrigkeit der AG- und OLG-Beschlüsse, die Abweisung der Gehörsrügenund überlange Prozessdauer, die allzu kurze Frist für Gehörsrügen
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: Antrag des KV, die Sachverständige Kurz-Kümmerle abzulehnen und zu ersetzen(28.3.13)Ablehnung AG 27.9.13 Nichtbescheidung des Ablehnungsantrages des KV statt dessen                                  Beschluss zur ergänzenden Stellungnahme derselben  Gutachterin Antrag vom 30.10.14 auf Tatbestands-Berichtigung des Beschlusses,dem mit AG-Beschluss vom 25.11.14 nicht abgeholfen wurde.Beschwerde (12.11.14) gegen den AG-Beschluss,der OLG-Beschluss vom 12.1.16 nicht abgeholfen wurde.Der Antrag auf Übertragung der Sorge auf den KV vom 3.3.15 beinhaltete implizit die Aufhebung des Entzug der Schulbestimmung. Gehörsrüge 1 (16.2.16), die am 11.3.16 als unstatthaft abgewiesen wurde, den Abweisungsbeschluss sah der KV erst als er Einsicht im Gericht nahm, Anfang November 2016.Antrag, dies durch durch Zurückversetzung auf den vorherigen Stand, mit ausführlicher Begründung am 23.11.16 und vorherige Anträge: 23.5.16, 7.11.16, auch auf Umgang und Fortsetzung des VerfahrensFristgerecht auf die korrekte Zustellung des Beschlusses am 20.2.17 folgende Gehörsrüge 2 des KV vom 19.1.17, die als unstatthaft am 20.2.17 abgewiesen wurde.Verfassungsbeschwerde vom 21.3.17, mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20.6.17 in Form einer Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung, ohne Begründung, die Zustellung erfolgte am 24.6.17 
	63. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
	65. If you answered Yes above, please give a concise summary of the procedure (complaints submitted, name of the international body and the date and nature of any decisions given).: 
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